
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/9/17 90/08/0173
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

22/01 Jurisdiktionsnorm

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §502 Abs4;

JN §66 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Durch den Hochschulbesuch eines aus beru ichen Gründen in Österreich Weilenden kann eine Niederlassungsabsicht

iSd Rechtsprechung zu § 66 Abs 1 JN nicht dargetan werden (Hinweis E 19.12.1985, 82/08/0023).
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